
          
 
Tennis-Club     
Blau-Weiß Anröchte e.V.    
Postfach 1235 
 
59604 Anröchte     
 
      A u f n a h m e a n t r a g  
 
 
Name       Vorname       
 
Straße, Hausnummer       
 
PLZ       Wohnort       Tel.:       
 
Geb.Datum:       Beruf       E-Mail:       
 
 
Ich beantrage die Aufnahme in den Tennis-Club Blau-Weiß Anröchte e. V. als 

aktives / passives Mitglied /  als Erziehungsberechtigter für 
 

 zusammen mit: 
 
meinem Ehepartner  
/ Lebensgefährten:             
 Name,Vorname Geb.Datum 
 
  mein(en) Kind(ern):                 
 Name,Vorname Geb.Datum 
 
             
 Name,Vorname Geb.Datum 
 
 
Ein Formblatt über die derzeitig gültigen Beitragssätze etc. und die Zusammensetzung des Vorstandes 
ist mir ausgehändigt worden. Mir ist auch bekannt, daß im Rahmen der von der Mitgliederversammlung 
gefassten bzw. künftig zu fassenden Beschlüsse Pflichtarbeitsstunden zu leisten bzw. finanziell 
abzugelten sind. 
 
Ich erkläre mich widerruflich mit dem Einzug der Jahresbeiträge und sonstiger Zahlungs-
verpflichtungen, die aus meiner Mitgliedschaft herrühren, im Banklastschriftverfahren einverstanden. 
 
 
 
Die Beträge können von meinem nachbenannten Konto abgebucht werden: 
 
Kontonummer      Bankleitzahl      
 
Bankinstitut:      Kontoinhaber      
 
 
 
 
                         , den       
 
 
      ...................................................... 
       Unterschrift 
      ( bei Minderjährigen Unterschrift des / der 
Fassung April 2011      Erziehungsberechtigten ) 



Beiträge und Aufnahmegebühren 
 

des Tennis-Clubs Blau-Weiß Anröchte e.V. gemäß Beschlußfassung 
in der Mitgliederversammlung vom 11. März 1994 / 18.März.2007 

 
 

I. Jahresbeiträge 
 
1. Aktive Mitglieder 
 
 a) Erwachsene Einzelmitglieder 150,-- € (E/S) 
 
 b) Ehepaare, Lebensgemeinschaft, einschl. Kinder  
 bis vollendetem 12. Lebensjahr 210,-- €  (F/G) 
 
 c) Jugendliche Mitglieder vom 16. bis vollendetem 
 18. Lebensjahr und Auszubildende bis 25. Lebensj. 60,-- € (J/A) 
 
 dto. als Familienmitglieder 25,-- € (B/L) 
 
 d) Jugendliche Mitglieder bis vollendetem 
 16.Lebensjahr 50,--€ (K) 
 
 dto. als Familienmitglieder vom 12. bis voll- 
 endetem 16. Lebensjahr 18,-- € (M) 
 
 dto. als Familienmitglieder vom 6. bis vollendetem 
 12. Lebensjahr bei aktivem Training 10,-- €  (N) 
 
2. Passive Mitglieder 
 
 Einzelmitglieder oder Ehepaare 40,-- € (P) 
 
Der Beitragseinzug erfolgt im Banklastschriftverfahren und zwar je zur Hälfte im Frühjahr und im Herbst eines 
jeden Jahres 

 
  
 
Anmerkung: 
 

 Die Beitragsregelung für Jugendliche findet entsprechende Anwendung auf Erwachsene, die sich in einer Ausbildung bzw. bei 
der Bundeswehr befinden.  
 
Das Ende der Ausbildung ist dem Verein unverzüglich mitzuteilen. Nach vollendetem 25. Lebensjahr entfällt die Vergünstigung 
automatisch, sofern dem Club die noch andauernde Ausbildung nicht durch eine entsprechende Bescheiningung nachgewiesen 
wird. 
 
 
II. Umlage für Mannschaftszugehörigkeit 
 
Mitglieder, die einer Mannschaft zugehörig sind, sei es beim Training oder bei Meisterschaftsspielen zahlen des 
weiteren eine Umlage von 15 € ( entsprechend der Beitragsstaffelung ), die jeweils zum 30.6. des Jahres fällig ist. 
 
 
III. Aufnahmegebühren ( zZ ausgesetzt lt. Beschluß vom 21.02.1997 ) 
 
1.  Aktive Mitglieder 
  a) Erwachsene Einzelmitglieder 240,-- DM 
  b) Ehepaare, Lebensgemeinschaften einschließlich 
 Kinder bis vollendetem 12. Lebensjahr 360,-- DM 
  c) Jugendliche Mitglieder vom 16. bis vollendetem 
 18. Lebensjahr einschließlich ihnen Gleichgestellte 
 gemäß Anmerkung zu I. 100,-- DM 
  d)  Jugendliche Mitglieder bis vollendetem 
 16. Lebensjahr 50,-- DM 
 dto. als Familienmitglieder bis vollendetem 
 12. Lebensjahr gebührenfrei 
2. Passive Mitglieder gebührenfrei  
   Fassung April 2011 



Vorstand  
 

des Tennis-Clubs Blau-Weiß Anröchte e.V. nach dem Stand der  
Mitgliederversammlung vom 09. März 2008 

 
 

1. Vorsitzender: Joachim Petzold,  Uhlandstr.55 
 59609 Anröchte Tel. 02947/89139 
 
2. Vorsitzender: Heinz Tönnis,  Buchenallee 3 
 59609 Anröchte Tel. 02947/3085 

 
Geschäftsführer: Hans-Jürgen Marx,  Steinbrinkstr.12a 
 59609 Anröchte Tel. 02947/1716 
 
Kassenwart: Guido Holzdeppe,  Bismarckstr. 1 
 59609 Anröchte Tel. 02947/1730 
 
Sportwart: Heiko Grafe,  Ulmenweg 23 
 59609 Anröchte Tel. 02947/569142 
 
Jugendwart: Niels Korbmacher Krumme Wende 22 
 59609 Anröchte Tel. 02947/4722 
 
Beisitzer: Günter Menzel Glatzer Str. 12 
 59609 Anröchte Tel. 02947/1478 
 
 Peter Grothe Berger Str. 16 
 59609 Anröchte Tel. 02947/5725 
 
 Pia Pankoke Lippstädter Str. 11 
 59609 Anröchte Tel. 02947/89133 
 
 Timo Knepper Anröchter Str. 11a 
 59609 Anröchte Tel. 02947/989680 

 
 
Postalische Anschrift:  
 Tennis-Club Blau-Weiß Anröchte e.V. 
 Postfach 1235 
 
 59604 Anröchte 
 
Internet: www.tcbwanroechte.de 
E-Mail: webmaster@tcbwanroechte.de 
 
Tennisanlage,Clubhaus: 
 Anröchte, Südring/ Am Wichsberg 
 Tel. 02947/4322 

 
 
 
Fassung April 2011 

mailto:webmaster@tcbwanroechte.de


Verfahrensweise bei der Ableistung der Pflichtarbeitsstunden 
in Form des Beschlusses der Mitgliederversammlung vom 18.März 2007 

 
1. Die Arbeitsstunden sind aufgeteilt nach dem Tätigkeitsbereich: 

 Arbeiten an der Platzanlage und Dienst im Clubhaus und der Art der  
 Mitgliedschaft:  Familienmitgliedschaft  = F 
    Einzelmitgliedschaft  = E 
    Jugendliche ab 16 Jahre 
    und Auszubildende  = J/A 
    Jugendliche unter 16 Jahre = K 
    passive Mitglieder  = P 
 

2.1. Die Stunden in den Bereichen sind wie folgt festgelegt: 
 
abhängig von der Form der Mitgliedschaft sind die folgenden Stunden im Jahr abzuleisten: 
 
 F 8 Stunden 
 E 6 Stunden 
 J/A 6 Stunden 
 K und P  keine 
 

2.2. Die Stunden können bei Arbeitseinsätzen an der Anlage wie bei der Pflege des Clubhauses oder 
dem zugehörigen Thekendiest abgeleistet werden, soweit vom Vorstand nicht eine anderweitige 
Vergabe beschlossen wird. 
 

2.3. Für die Erfassung der Stunden ist jedes Mitglied selbst verantwortlich. Es muss die Stunden und 
die  erledigten Arbeiten in den aushängenden Listen eintragen. 
 

2.4  Die Stunden sind bei Nichtableistung mit dem folgenden Entgelten auszugleichen: 
  F und E je mit 10 Euro pro Stunde 
  J und A je mit   5 Euro pro Stunde 
 

2.5 Die Abrechung der Arbeitsstunden erfolgt zum 01.11.des Jahres.  


